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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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66 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Absonderung 
in häuslicher Quarantäne der Beschäftigten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBK-Werkstatt 
Köln-Poll, Poller Kirchweg 60–68, 51105 Köln

Gemäß § 28 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz – IfSG) wird zur Verhütung der Weiterverbreitung von 
COVID-19 Virus-Infektionen Folgendes angeordnet: 

1. Für die Beschäftigten und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die zum Kreis der engen Kontaktpersonen in der 
SBK-Werkstatt Köln-Poll gehören, wird bis einschließlich 
Mittwoch, den 25.03.2020 eine Absonderung in häuslicher 
Quarantäne angeordnet: 

 Es ist dem vorgenannten Personenkreis in dieser Zeit un-
tersagt, die Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Gesundheitsamtes zu verlassen.

2. Die Anordnung ist gemäß §§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:
Meine angeordnete Maßnahme stellt eine notwendige Schutz-
maßnahme zum Schutze der Allgemeinheit vor einer weiteren 
unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infektionen mit dem 
COVID-19 Virus in der Bevölkerung dar und dient einem mög-
lichst weitgehenden Gesundheitsschutz. 

Unter den mir zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen, 
ist die Absonderung eine erhebliche Einschränkung der per-
sönlichen Bewegungsfreiheit. Die räumliche Absonderung ist 
zwar eine schwerwiegende Einschränkung der persönlichen 
Bewegungsfreiheit. Jedoch ist die weniger einschränkende 
Maßnahme wie z.B. eine Beobachtung nach § 29 IfSG, mit 
einer regelmäßigen Meldung bei einem Arzt des Gesundheits-
amtes, nicht geeignet, dem hohen Infektionsrisiko eines unbe-
stimmten Personenkreises entgegenzuwirken. 

Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 S. 2 
Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt. Die Maßnahme ist 
in Anbetracht des bestehenden Infektionsrisikos geeignet, er-
forderlich und auch angemessen. 

Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
- ZVO-IfSG zuständig.

sofortige Vollziehbarkeit
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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